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apparat, ber mittetft Tcudfluft betätigt roirb unb groar
burch Stnfchlufj an eine mit Txucfluft bon 150 Sttm.
gefüßte ©tahlflafche bon etma 50 Siter gntjatt. Tie
ißcefjluft roirb burch ein 9tebugierbentil auf ben ffle»

triebsbrucï bon 4 Sttm. tierabgefe^t. Sturer für 3llarm
bei Eleineren 3teidjroeiten ift ber mit einer Ipanbpurape
berbunbene 3lpparat auch als ©ignalübermittler auf
ber SSranbfteße bermenbbar. @8 traten noch anbete auS»

gefteßt geroefene ©eräte unb Slpparate einer ^Betrachtung
wert. Slßein mir glauben burch borfteEjenbe SluSfülp
rungen gegeigt gu haben, mie erfreutidjerroeife auch auf
bem ©ebiet beS geuerlöfch» unb ÜtettnngSroefenS bie
Technif ihren fortfchrittlichen ®urS behauptet.

__
(„Sft. 3. 3.")

Die sdmeteerfccfee ïaDrîMaiiôts von

ßla$papler utiâ ScDmlrgelleinen»

§anbet unb Snbuftrie haben roähtenb beS Krieges
fd^öfeen gelernt, bafj auch bie ein^eimifc^e Sabuftrie in
ber Sage ift, Ißrobufte JjerjufteHen, meldte ben auS»

KmbifÄjen boßfommen ebenbürtig finb. @ar gu leitet
ließ man fic| bon ben auSlänbtfcfjen gabrifanten beein»

fXuffen, gefiel ficD in Sobpreifungen feiner SESare unb
unterlag blinblingS bem steige alles gremben. ©S fiel
unS womöglich gar nicht ein, bafj bas ©leiste im Sanbe
auch gu haben märe, ja bafj fogar bas ©chroeigerfabrifat
qualitatib meiftenS überlegen ift.

©o befifjen mir auch in unferem Sanbe einen mit
ben mobernften âlîafchinen eingerichteten ©pegiatbetrieb
für bie ^erfteüung bon ®chleif»$ßapier unb »Sehten unb
ben bamit gufammenljängenben ©chleifprobuften, näm»
lief) bie grauenfelber gabrif ber „@ia" ©chmeigerifchen
©^trtirget= unb ©dhleif»3nÖufitie 31.»©. mit SSerfaufS»
bureau in 3ürich, 3Sat)nhofftrafje 110. Tiefe ©efeflfehaft
fabrigiert ©cfjleif.lßapier unb »Seinen mit Streuung
in ©taS, glint, Stubp, Schmirgel, Sarborunb, ©leftro»
corunb unb mirb bie Qualität bon gachïeuten beS 3n=
unb StuSlanbeS als Ijerborragenb beurteilt.

SlHe gabrifate tragen unfere ©dhu|mar!e „§e(betia"
unb merben geliefert in tRoßen unb Slattern gefchnitten,
in Scheiben, enblofen Sänbern unb allen in ber gn»
buftrte Porfommenben gaçonen. Tie äRarfe „tpelüetia"
ift nicht nur in ber ©cfjroeig allein eingeführt, fonbetn
erfreut fiel) auch im SluSlanbe unb überfeeifä) eines aus»
gebehnten unb ftets gunetimenben StbnehmerfreifeS, maS

ihre ©üte unb Sonfurrengfähigfeit treffenb bemeift.
TaS gange gabrifationSberfahren mirb im eigenen

SSerfe in grauenfelb burchgefühtt. ©amtliche 0töhma=
terialien merben bor bem ©infauf auf finnreichen ©pegial»
apparaten auf beren Sraucparfeit, Üteifjfeftigfeit unb
©çhleiftraft eingehenb ausprobiert unb foramen nach
minitiöfen ißroben nur bie Sltaterialien gur Sermenbung,
roelche allen Slnforberungen für bie |>erfteßung eines
erftflaffigen ©chleifprobufteS entfprechen. Tie natürlichen,
mie fünftlichen Stohmineralien merben guerft im 33rech=
merf gebrochen, burdh geinroalgmühlen raeiter gerfleinert,
entftaubt, auSgemafchen unb in betfefpebene Körnungen
fortiert. 3m fortfehreitenben SlrbeitSgang läuft baS gu
berarbeitenbe ißapier unb Tuch in Stoßen bon einer
SlbroHborrichtung bur<h eine 9totationSbrucfmafchine,
melshe bie gabrifmarfe, Qualität unb geinheit beS SornS
auf bie iftücffeite auförueft. TaS bebruefte 33anb mirb
hierauf an ber eigentlichen, grofjen gabrifationSmafchine
mit beftem Seberleim geleimt, mit ©dhleifmineral in ge=
roünfchter ßörnung beftreut, burch SBalgen geglättet
unb mittels einer automatifä) arbeitenben Slufhänge»
borrichtung burch ermärmte unb bentilierte SüftungS»
räume gum SlufroH» unb @chneibe»äRaf(hinenfaal geleitet.
Tort merben bie fertig fabrigierten Stoßen in bie ge=
münfehten gormate gefchnitten, mechanifch gegählt, fortiert
unb pafettiert, entroeber gleich gum SBexfanbt gebracht
ober luftig unb trotten gelagert.

Tiefe eingige fçhmeigerifche Snbuftrie hat heute eine
beachtenSmerte §öhe ber Sßoßfommenheit unb Sei»

ftungSfähigfeit erreicht unb foflte ein jebeS ©ef<häft fi<h

gur Pflicht machen, burch Sterroenbung ber SRarfe
„gcelöetia" gur görberung ber einheimifchen Snbuftrie
beigutragen.

_____

Mslägen mit fjirtMpfprarai.
3eber ÄreiSfägenbefi|er mirb fchon bie ©rfahrung

gemächt häben, bafj ein SreiSfägeblatt burch 3" ftarte
©rmärmung Schaben leibet, in ben meiften gäßen fo»

gar unbrauchbar mirb. ®ie ©rmärmung ber ©äge er»
folgt burch Reibung am §o!ge, bei ungenügenber S^rän»
fung, bei bermaehfemem ober ungenügenb trodenem
©chnitimaterial. ®ie golgen biefer ftarfen ©rmärmung
beS ©latteS finb beformierte Stehen, bte gefürchteten
blauen glecfen, bie fchon bei Temperaturen bon girfa
300 ® auftreten, ©ine folche ©äge h«t bie ©teifigfeit
eingebüßt, fie roirb „flattern". Tiefer Uebelftanb ift auf

und Modelle
zur Fabrikationtadelloser

Zemenfwaren.

Anerkannl- einfach
aber praktisch
zur rationellen Fabrika-
4ion unentbehrlich.

J.ûraber&Co.
Maschinenfabrik

Winterthur-Veltheim
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apparat, der mittelst Druckluft betätigt wird und zwar
durch Anschluß an eine mit Druckluft von 150 Atm.
gefüllte Stahlflasche von etwa 50 Liter Inhalt. Die
Preßluft wird durch ein Reduzierventil auf den Be-
triebsdruck von 4 Atm. herabgesetzt. Außer für Alarm
bei kleineren Reichweiten ist der mit einer Handpumpe
verbundene Apparat auch als Signalübermittler auf
der Brandstelle verwendbar. Es wären noch andere aus-
gestellt gewesene Geräte und Apparate einer Betrachtung
wert. Allein wir glauben durch vorstehende Ausfüh-
rungen gezeigt zu haben, wie erfreulicherweise auch auf
dem Gebiet des Feuerlösch- und Rettungswesens die
Technik ihren fortschrittlichen Kurs behauptet.

M KOMwêMOê îâMsMK VW
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Handel und Industrie haben während des Krieges
schätzen gelernt, daß auch die einheimische Industrie in
der Lage ist, Produkte herzustellen, welche den aus-
ländischen vollkommen ebenbürtig sind. Gar zu leicht
ließ man sich von den ausländischen Fabrikanten beein-
flussen, gefiel sich in Lobpreisungen seiner Ware und
unterlag blindlings dem Reize alles Fremden. Es fiel
uns womöglich gar nicht ein, daß das Gleiche im Lande
auch zu haben wäre, ja daß sogar das Schmeizerfabrikat
qualitativ meistens überlegen ist.

So besitzen wir auch in unserem Lande einen mit
den modernsten Maschinen eingerichteten Spezialbetrieb
für die Herstellung von Schleif-Papier und -Leinen und
den damit zusammenhängenden Schleifprodukten, näm-
lich die Frauenfelder Fabrik der „Sia" Schweizerischen
Schmirgel- und Schleif-Jndustrie A.-G. mit Verkaufs-
bureau in Zürich, Bahnhosstraße 110. Diese Gesellschaft
fabriziert Schleif Papier und -Leinen mit Streuung
in Glas, Flint, Ruby, Schmirgel, Carborund, Elektro-
corund und wird die Qualität von Fachleuten des In-
und Auslandes als hervorragend beurteilt.

Alle Fabrikate tragen unsere Schutzmarke „Helvetia"
und werden geliefert in Rollen und Blättern geschnitten,
in Scheiben, endlosen Bändern und allen in der In-
dustrie vorkommenden Faqonen. Die Marke „Helvetia"
ist nicht nur in der Schweiz allein eingeführt, sondern
erfreut sich auch im Auslande und überseeisch eines aus-
gedehnten und stets zunehmenden Abnehmerkreises, was

ihre Güte und Konkurrenzfähigkeit treffend beweist.
Das ganze Fabrikationsverfahren wird im eigenen

Werke in Frauenfeld durchgeführt. Sämtliche Rohma-
terialien werden vor dem Einkauf auf sinnreichen Spezial-
apparaten auf deren Brauchbarkeit, Reißfestigkeit und
Schleifkraft eingehend ausprobiert und kommen nach
minitiösen Proben nur die Materialien zur Verwendung,
welche allen Anforderungen für die Herstellung eines
erstklassigen Schleifproduktes entsprechen. Die natürlichen,
wie künstlichen Rohmineralien werden zuerst im Brech-
werk gebrochen, durch Feinwalzmühlen weiter zerkleinert,
entstaubt, ausgewaschen und in verschiedene Körnungen
sortiert. Im fortschreitenden Arbeitsgang läuft das zu
verarbeitende Papier und Tuch in Rollen von einer
Abrollvorrichtung durch eine Rotationsdruckmaschine,
welche die Fabrikmarke, Qualität und Feinheit des Korns
auf die Rückseite aufdruckt. Das bedruckte Band wird
hierauf an der eigentlichen, großen Fabrikationsmaschine
mit bestem Lederleim geleimt, mit Schleifmineral in ge-
wünschter Körnung bestreut, durch Walzen geglättet
und mittels einer automatisch arbeitenden Aufhänge-
Vorrichtung durch erwärmte und ventilierte Lüstungs-
räume zum Aufroll- und Schneide-Maschinensaal geleitet.
Dort werden die fertig fabrizierten Rollen in die ge-
wünschten Formate geschnitten, mechanisch gezählt, sortiert
und pakettiert, entweder gleich zum Versandt gebracht
oder luftig und trocken gelagert.

Diese einzige schweizerische Industrie hat heute eine
beachtenswerte Höhe der Vollkommenheit und Lei-
stungssähigkeit erreicht und sollte ein jedes Geschäft sich

zur Pflicht machen, durch Verwendung der Marke
„Helvetia" zur Förderung der einheimischen Industrie
beizutragen.

Kreissäge» M HSrtmgssWMU.
Jeder Kreissägenbesitzer wird schon die Erfahrung

gemächt haben, daß ein Kreissägeblatt durch zu starke
Erwärmung Schaden leidet, in den meisten Fällen so-

gar unbrauchbar wird. Die Erwärmung der Säge er-
folgt durch Reibung am Holze, bei ungenügender Schrän-
kung, bei verwachsenem oder ungenügend trockenem
Schnittmaterial. Die Folgen dieser starken Erwärmung
des Blattes sind deformierte Stellen, die gefürchteten
blauen Flecken, die schon bei Temperaturen von zirka
300 ° auftreten. Eine solche Säge hat die Steifigkeit
eingebüßt, sie wird „flattern". Dieser Uebelstand ist auf

râtiorieûên
4 ion uwswidstanlicta.
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ungleichmäßige Spannungen im Stoßt, bie beim Aießten
unb Spannen ber Säge mittelft ^ammerfdtjlägen nach
bem Anlaffen auftreten, gutüclgufä^ren.

@2 ift nun einer Sägenfitma gelungen, nach einem

befonberen AnlaßPerfaßren (<£> patent 106 835) bie

SeiftungSfietgerung beS Stahles fo gu förbern, baß ein

Stiften unb Spannen mittelft §ammerfd}lägen
nach ber: SBärmebetjanblung her Stahlbleche (An»
lafferS) nicßi meßt erforberlicß ift. TaS Anlaffen
ber Sägen, b. I). ber Säge ißte ©laSßärte gu nehmen,
meiere fie bureß (Srßißen auf ßoße Temperaturen unb
barauf plößticßcS Abfüßlen im Delbabe ermatten £)at,

gefeßießt nach ber bisherigen SBeife über einem ßeßen
KofSfeuer ober im Anlaßofen berart, baß ber fettige
Delübergug fi<ß bei einer beftimmten Temperatur ent»

günbet unb mit ßefler glamme brennt. Ta eS aber aus»
gefeßtoffen ift, äße Steden ber Säge gleichmäßig gu er»

märmen, fo wirb fie fidj öergießen, b. ß, biejenigen
Steßen beS Sägeblattes, bie einer ßößern Temperatur
auSgefeßt roaren, fid) bemgemäß meßt gebeßnt haben,
treten fettmärtS auS ber gläeßenebene heraus. Tie Säge
muß nun in faltera $ufianbe mit bem Aicßtßammer
gerichtet merben, b. ß. es müffen bie unebenen Steden
ausgeglichen merben. Turch biefeS Aicßten mit bem

Jammer entfteßen nun, roie feßon oben ermäßnt mürbe,
gufäßtieße Spannungen in ber Säge, bie aber bureß
fpätere ©troärmung beim Arbeiten roieber berloren geßen
unb bie faltbeformierten Steßen mieber ßerbortreten
laffen.

TaS neue AnlaßPerfaßren befießt nun ßauptfächlich
barin, baß bie Sägen gmifeßen eleftrifcß beßeigten
Trudplatten unter ßoßem Trud gufammengepreßt
merben. Turch genaue ©emeffung ber Seiftung, fomte
feinftufige Aegulierbarfeit betfelben ift eS möglich, bie

SBärmefpeicßerung in ben Trudplatten fo gu geftalten,
baß eine bauernbe, gleichmäßige Temperatur auf ber

gangen gläcße ber Trudplatten erhalten merben fann,
Turch baS $ufammenpreffen ber platten ift mäßrenb
beS AnlaffenS ein Vergießen auSgefshtoffen, fobaß ein
nachträgliches Aicßten mit bem Jammer fi«h erübrigt.

Tie nach biefem Verfahren beßanbelten KreiSfäge»
©latter meifen eine gleichmäßige fpärte auf, fie ßalten
Schnitt unb Schrant wefentlicß länger als bie biSßeri»

gen Sägen (teilroeife bis gur hoppelten ßeit), laffen
ftth troß ißrer fpärte gut fchärfen, raobureß bie ßeifiungS»
fäßigfeit unb bie SebenSbauer mefentlich erßößt merben.
Schreiber biefer $etlen ßatte längere ßeit ©elegenßeit,
eine nach biefem ©erfaßten be'ßan'belte; Säge gu'fontrol»
deren. ©in Aacßfcßärfen ber Säge, beim Turcßfcßneiben
bon 40 mm=©uchenbrettera, mürbe geroößnlicß erft nach
12 bis 15 ©etriebSftunben nötig. ©in meßt gu unter»
fdßäßenber ©orteil befteßt barin, baß biefe Sägen bünner
finb als gemößnlicße KreiSfägen unb bennoeß eine größere
gefiigfeit aufroeifen ; folglich ergeugen fie roeniger Schnitt»
Perluft bei geringerem Kraftaufmanö.

Sntereffeilten feien an ben ©eneralPertreter Stein»
ßarb, SDîafchinen unb SBerfgeuge für |>oIgbe»
arbeitung, in ©onbiSwil (©ern) bermiefen.

@. Seid), Oberburg.

Uerordntutg
«Der tien flr&emnadmei*.

_

(®imbe§tatëbefd)Iutî oom 11. Stooember 1924.)

Art. 1. ^eber Kanton ift gur Turcßfüßrung beS

öffentlichen ArbeitSnacßraeifeS auf feinem ©ebiet ber»
pflichtet.

@r ßat gu biefem Qmede für ben ©eftanb ber feinen
©ebütfmffen unb ©erhältniffen entfpreeßenben gaßt öffent»

ließer ArbeitSnacßmeiSfießen gu forgen unb eine ïantonale
Sentralftefle gu begeidßneit.

Übt 2. 2öo bie ©erhältniffe eS redE)tferiigen, fötineti
mehrere Kantone mit ©eneßmigung beS eibgenöffifeßen
©olfSmirtfcßaftSbepartementS eine gemetnfame ßentrab
fieße einrichten.

Art. 3. Tie Drganifation unb ©ermaltung ber öffent-
liehen ArbeitSnachroeiSfteflen ift Sacße ber Kantone ober
ber ©emeinben, benen biefe ©efugniS oon ihrem Kanton
überlaffen ober übertragen morben ift.

Tie in Art, 4 enthaltenen ©runbfäße finb babei gu

mähten.
Art. 4. Ter öffentliche Arbeitsnachweis ßal folgenbe

©ebingungen gu erfüßen:
a) @r foß afle ©erufe umfaffen :

b) @t foß unentgeltlich fein; nur Auslagen für be<

fonbere ©emühungen bütfen ben Auftraggebern
oerreeßnet merben.

c. @r foß unparteiifch geleitet unb betrieben merben.

3ur ©egutachtung ber ihn betreffenben fragen
finb AuSfcßüffe gu bilben, in benen Arbeitgeber unb
Arbeiter in gleicher iaßl oertreten ftnb.

d) in Säßen oon ArbeilSeinfteflungen, Sperren unb

AuSfperrungen ift ber Arbeitsnachweis fortjufeßen;
jeboeß ift ben ©erfonen, bie ihn beanfpruchen, in

geeigneter SBeife oon fenen Tatfacßen Kenntnis gu

geben.
Art. 5. TaS etbgenöffifcEje Arbeitsamt ift ientrab

fteße für baS gange Sanb unb ßat bie Oberleitung bei
öffentlichen ArbeitSnachroeifeS.

Art 6, TaS eibgenöffifeße ©olfSroirtfcßaftSbeparte-
ment ift mit bem ©oßgug biefer ©erorbnung beauftragt,

@§ erläßt bie nötigen ©orfchriften über bie Tätigfeit
unb ©eridßterftattung ber öffentlichen ArbeitSnacßmeiS»
fteßen, ißren gegenfeitigen ©erfehr unb ben $entralbienfi
beS eibgenöffifdßen Arbeitsamtes.

@S trifft bie Sßaßnahmen, bte notmenbig finb, um
ein 3«fommenarbeiten beS öffentlichen unb prioaten um

entgeltlichen ArbeitSnacßmetfeS ßerbeigufüßren. @S fann

für beftimmte ©erufe bie Aufgabe beS öffentlichen Ar^

beifSnadßroeifeS paritätif^en S«ößarbeitSna^roeifen über-

tragen.
Qm übrigen gelten bte ©eftimmungen bei ©unbeS=

befcßluffeS betreffenb bte görberung beS ArbeitSna^
weifeS bureß ben ©unb oom 29. Öftober 1909 unoer-
änbert.

Axt. 7. Tiefe ©erorbnung tritt fofort in Kraft.

Uolkswirtscbaft.
^niernationaleS Arbeitsamt. Unter bem ©orfiß«

oon Tr. ©f ift er, Tireftor beS eibgenöffifeßen Arbeits
amteS, beriet eine Kommiffion über bie beften SRittel unb

Sßege, um bem internationalen Arbeitsamt flatiftifcßeS
SHaterial über bie fcßroeigerifdßen Sohttoer»
ßältniffe gu übermitteln. TaS SRaterial foß unter

'ilitroirfung ber Arbeitgeber unb Arbeitnehmer feftgefteßt
unb bureß ©ermittlung bei eibgenöffifeßen Arbeitsamtes
an ba§ internationale Arbeitsamt roeitergeleitet merben.

P«Sa«l»we$es.
«Kantonaler ©ewerödug in ^fSffiïon (iüridß).

©rogramm beS am 7. Tegember in ißfäffifon fiatb
finbenben fantonahgürdherifeßen ©emerbetageS fießt u. o-

oor: geftrebe beS ©räftbenten beS Kantonaloerbänbel:
„Siebgig ,iahte gürshenfeßet ©emerbepolitif" ; Aebe beS

©räübertters beS ©egirfS=©eroerbeoerbanbeS ©fäffifon ;

Mnstr. fGweiz. H««dw.!.>ZeiMNg („Meisterbîêj Nr. N

ungleichmäßige Spannungen im Stahl, die beim Richten
und Spannen der Säge mittelst Hammerschlägen nach
dem Anlassen auftreten, zurückzuführen.

Es ist nun einer Sägenfirma gelungen, nach einem
besonderen Anlaßverfahren (H Patent 106 835) die

Leistungssteigerung des Stahles so zu fördern, daß ein

Richten und Spannen mittelst Hammerschlägen
nach der Wärmebehandlung der Stahlbleche (An-
lassers) nicht mehr erforderlich ist. Das Anlassen
der Sägen, d. h. der Säge ihre Glashärte zu nehmen,
welche sie durch Erhitzen auf hohe Temperaturen und
darauf plötzliches Abkühlen im Oelbade erhalten hat,
geschieht nach der bisherigen Weiss über einem hellen
Koksfeuer oder im Anlaßofen derart, daß der fettige
Oelüberzug sich bei einer bestimmten Temperatur ent-
zündet und mit Heller Flamme brennt. Da es aber aus-
geschlossen ist, alle Stellen der Säge gleichmäßig zu er-
wärmen, so wird sie sich verziehen, d. h. diejenigen
Stellen des Sägeblattes, die einer höhern Temperatur
ausgefetzt waren, sich demgemäß mehr gedehnt haben,
treten seitwärts aus der Flächenebene heraus. Die Säge
muß nun in kaltem Zustande mit dem Richthammer
gerichtet werden, d. h. es müssen die unebenen Stellen
ausgeglichen werden. Durch dieses Richten mit dem

Hammer entstehen nun, wie schon oben erwähnt wurde,
zusätzliche Spannungen in der Säge, die aber durch
spätere Erwärmung beim Arbeiten wieder verloren gehen
und die kaltdeformierten Stellen wieder hervortreten
lassen.

Das neue Anlaßvsrfahren besteht nun hauptsächlich
darin, daß die Sägen zwischen elektrisch beheizten
Druckplatten unter hohem Druck zusammengepreßt
werden. Durch genaue Bemessung der Leistung, sowie
feinstufige Regulierbarkeit derselben ist es möglich, die

Wärmespeicherung in den Druckplatten so zu gestalten,
daß eine dauernde, gleichmäßige Temperatur auf der

ganzen Fläche der Druckplatten erhalten werden kann.

Durch das Zusammenpressen der Platten ist während
des Anlassens ein Verziehen ausgeschlossen, sodaß ein
nachträgliches Richten mit dem Hammer sich erübrigt.

Die nach diesem Verfahren behandelten Kreissäge-
Blätter weisen eine gleichmäßige Härte auf, sie halten
Schnitt und Schrank wesentlich länger als die bisheri-
gen Sägen (teilweise bis zur doppelten Zeit), lassen

sich trotz ihrer Härte gut schärfen, wodurch die Leistungs-
fähigkeit und die Lebensdauer wesentlich erhöht werden.
Schreiber dieser Zeilen hatte längere Zeit Gelegenheit,
eine nach diesem Verfahren behandelte Säge zu kontrvl-
lieren. Ein Nachschärfen der Säge, beim Durchschneiden
von 40 wm-Buchenbrettern, wurde gewöhnlich erst nach
12 bis 15 Betriebsstunden nötig. Ein nicht zu unter-
schätzender Vorteil besteht darin, daß diese Sägen dünner
sind als gewöhnliche Kreissägen und dennoch eine größere
Festigkeit aufweisen; folglich erzeugen sie weniger Schnitt-
Verlust bei geringerem Kraftaufwand.

Interessenten seien an den Generalvertreter H. Rein-
hard, Maschinen und Werkzeuge für Holzbe-
arbeitung, in Gondiswil (Bern) verwiesen.

E. Lerch, Oberburg.
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(Bundesratsbeschluß vom 11. November 1924.)

Art. 1. Jeder Kanton ist zur Durchführung des

öffentlichen Arbeitsnachweises auf seinem Gebiet ver-
pflichtet.

Er hat zu diesem Zwecke für den Bestand der seinen
Bedürfnissen und Verhältnissen entsprechenden Zahl öffent-

licher Arbeitsnachweisstellen zu sorgen und eine kantonale
Zentralstelle zu bezeichnen.

Art. 2. Wo die Verhältnisse es rechtfertigen, können

mehrere Kantone mit Genehmigung des eidgenössischen

Volkswirtschaftsdepartements eine gemeinsame Zentral-
stelle einrichten.

Art. 3. Die Organisation und Verwaltung der öffent-
lichen Arbeitsnachweisstellen ist Sache der Kantone oder
der Gemeinden, denen diese Befugnis von ihrem Kanton
überlassen oder übertragen worden ist.

Die in Art. 4 enthaltenen Grundsätze sind dabei zu

wahren.
Art. 4. Der öffentliche Arbeitsnachweis hat folgende

Bedingungen zu erfüllen:
a) Er soll alle Berufe umfassen:
b) Er soll unentgeltlich sein; nur Auslagen für be>

sondere Bemühungen dürfen den Auftraggebern
verrechnet werden.

e. Er soll unparteiisch geleitet und betrieben werden.

Zur Begutachtung der ihn betreffenden Fragen
sind Ausschüsse zu bilden, in denen Arbeitgeber und
Arbeiter in gleicher Zahl vertreten sind.

ä) In Fällen von Arbeitseinstellungen, Sperren und

Aussperrungen ist der Arbeitsnachweis fortzusetzen;
jedoch ist den Personen, die ihn beanspruchen, in

geeigneter Weise von jenen Tatsachen Kenntnis zu

geben.
Art. 5. Das eidgenössische Arbeitsamt ist Zentral-

stelle für das ganze Land und hat die Oberleitung des

öffentlichen Arbeitsnachweises.
Art 6. Das eidgenössische Volkswirtschaftsdeparte

ment ist mit dem Vollzug dieser Verordnung beauftragt.
Es erläßt die nötigen Vorschriften über die Tätigkeit

und Berichterstattung der öffentlichen Arbeitsnachweis-
stellen, ihren gegenseitigen Verkehr und den Zentraldienst
des eidgenössischen Arbeitsamtes.

Es trifft die Maßnahmen, die notwendig sind, um
ein Zusammenarbeiten des öffentlichen und privaten un-

entgeltlichen Arbeitsnachweises herbeizuführen. Es kann

für bestimmte Berufe die Aufgabe des öffentlichen Ar-
beitsnachweises paritätischen Facharheitsnachweisen über

tragen.
Im übrigen gelten die Bestimmungen des Bundes-

beschlusses betreffend die Förderung des Arbeitsnach-
weises durch den Bund vom 29. Oktober 1909 unver-
ändert.

Art. 7. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.

ÜMwiMchä
Internationales Arbeitsamt. Unter dem Vorsitze

von Dr. Pf ist er, Direktor des eidgenössischen Arbeits-
amtes, beriet eine Kommission über die besten Mittel und

Wege, um dem Internationalen Arbeitsamt statistisches

Material über die schweizerischen Lohnver-
Hältnisse zu übermitteln. Das Material soll unter

Mitwirkung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer festgestellt

und durch Vermittlung des eidgenössischen Arbeitsamtes
an das Internationale Arbeitsamt weitergeleitet werden.

Kantonaler Gewerbetag in Pfäffikon (Zürich). Das

Programm des am 7. Dezember in Pfäffikon statt-

sindenden kantonal-zürcherischen Gewerbetages sieht u. a,

vor: Festrede des Präsidenten des Kantonalverbandes:
„Siebzig Jahre zürcherischer Gewerbepolitik" ; .Rede des

Präsidenten des Bezirks-Gewerbeverbandes Pfäffikon;
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